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Allgemeine Sicherheitshinweise für Besucher 
„Mondlicht Open Air“ am 2. August 2025 

 
 

 Benötigen Sie Hilfe oder entdecken Sie eine Gefährdung, sprechen Sie den Sicher-
heits- oder Sanitätsdienst an oder wählen Sie im Notfall die 112.  
 

 Die Sanitätsstation befindet sich rechts neben der Bühne in Richtung Ausgang. 
 

 Taschenkontrollen werden am Einlass durchgeführt. 
 

 Das Betreten abgesperrter Bereiche ist verboten. 
 

 Messer mit langen oder spitzen Klingen, wie beispielsweise große Brot- oder Fleisch-
messer sind verboten. Bereiten Sie Ihre Speisen möglichst bereits zu Hause vor. 
 

 Offenes Feuer und Grillen auf dem Veranstaltungsgelände ist verboten. 
 

 Tragen Sie festes Schuhwerk und bringen Sie eine Taschenlampe mit, das Veran-
staltungsgelände liegt am Hang. 
 

 Bei herannahendem Gewitter und Sturm begeben Sie sich umgehend nach Hause, 
in ein Gebäude (Café, Restaurant, Bar) oder in Ihren PKW. Finden Sie keinen 
Schutz, suchen Sie die Dreifachturnhalle des Maristenkolleg auf, Räumungshelfer 
weisen Ihnen den Weg. Bleiben Sie nicht an Ständen oder unter Bäumen stehen! 
 

 Werden Sie aufgefordert, das Veranstaltungsgelände zu verlassen, verlassen Sie 
dieses bitte in Ruhe und umgehend über den nächstgelegenen Notausgang. 
 

 Achten Sie auf die Sicherheitsdurchsagen und die Anweisungen der Räumungshel-
fer.  
 

 Der Gebrauch von Drohnen ist strengstens verboten. 
  

 Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 
 

 Das Mitführen von Waffen, Explosivstoffen und anderen gefährlichen Gegenständen 
ist verboten. 
 

 Das Mitbringen von Tieren jeglicher Art ist nicht erlaubt.  
 

 Das Befahren des Veranstaltungsgeländes mit Skateboards, Inlineskates, Kick-
boards, etc. ist während der Veranstaltung nicht gestattet. Das gilt auch für elektri-
sche Skateboards, E-Scooter sowie Fahrräder.  
 

 Das Rauchen ist auf dem Veranstaltungsgelände gestattet, bitte achten Sie jedoch 
auf Ihre Mitbürger, vor allem auf Kinder.  
 

 Sollte Ihr Kind verlorengehen, wenden Sie sich bitte an die Sanitäter oder an den Si-
cherheitsdienst. 
 

 Die Kreisstadt Mindelheim haftet nicht für verlorene Gegenstände. 
 

 
 


